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Warum diese Broschüre 

Sie haben einen Beruf und einen Arbeitsplatz und dann 
verschlechtert sich Ihr Sehvermögen. Vielleicht werden Sie 
blind, vielleicht lässt sich gar nicht einschätzen, wie sich 
Ihre Sehfähigkeit entwickeln wird. Dann gerät für Sie wahr­
scheinlich die ganze Welt aus den Fugen. Nichts gilt mehr, 
worauf Sie sich bisher verlassen haben. 

Eventuell fühlen Sie sich gerade vollkommen überfordert 
und merken, dass Ihr Sehvermögen für die Aufgaben bei 
der Arbeit nicht mehr reicht. Sie arbeiten immer mehr, um 
noch mitzuhalten, kaschieren Ihr Augenproblem und Fehler, 
die Ihnen passieren. Sie bitten immer öfter Kolleginnen und 
Kollegen um Hilfe und gehen manchmal große Risiken ein. 
Doch wie lange kann das noch gut gehen? 

Oft scheint die einzige Möglichkeit, alles hinzuwerfen – zu 
kündigen, in Rente zu gehen, sich für immer zu verkriechen 
oder einfach nicht mehr da sein zu wollen. 

Aber es gibt Lösungen. Nehmen Sie sich Zeit. Suchen Sie 
Informationen und Beratung. Entwickeln Sie Ziele, wie Ihr 
Leben weitergehen soll. Und lassen Sie sich nicht so schnell 
davon abbringen. 

Diese Broschüre will Sie bei Ihren ersten Schritten begleiten, 
um Ihr Berufsleben wieder in die Hand zu nehmen. Sie er­
halten Informationen, wie Sie Ihren Beruf oder Arbeitsplatz 
erhalten können oder wie Sie neue Arbeitsmöglichkeiten 
entdecken und sich dafür fit machen können. 
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Katharina D.: Manchmal kommt es 
anders, aber besser, als man denkt

Katharina D., 29 Jahre, hat im Januar 2020 ihre Umschulung 
zur Bürofachkraft im Berufsförderungswerk (BFW) Düren 
erfolgreich abgeschlossen und direkt im Anschluss eine 
Anstellung in einem Callcenter in Köln gefunden. 

Durch einen Hirntumor hat sie ihr Augenlicht größtenteils 
eingebüßt, sie ist seit 2015 auf einem Auge blind und hat 
auf dem anderen gravierende Gesichtsfeldeinschränkungen. 

Sie steckte damals mitten in der Ausbildung zur Gesund­
heits- und Krankenpflegerin, die sie abbrechen musste. 
Nach langer Zeit der Genesung und Reha kam sie 2017 zur 
Eignungsabklärung ans Berufsförderungswerk Düren, wo 
sie mit einer Umschulung zur Bürofachkraft begann. 

Der Job im Kundencenter war für Katharina D. wie für viele 
ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter nicht gerade der 
Traumberuf. Doch kam spontan eines zum anderen und 
rückblickend ist sie voll und ganz zufrieden mit ihrem Weg. 
„Es ist einfach perfekt und ich bin überglücklich. Es passt 
einfach alles. Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. 
Die Einarbeitung war perfekt. Die Arbeit ist abwechslungs­
reich. Mein Team ist super. Man kann über alles sprechen. Es 
gefällt mir auch, dass es recht familiär zugeht.“ Die Firma, in 
der sie heute tätig ist, betreut mehrere Projekte. Katharina 
D. arbeitet für einen Tierfutterhändler. Hier melden sich 
vor allem Personen, die im Online-Shop bestellt haben. Sie 
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fragen nach dem Verbleib ihrer Sendung, nach fehlenden 
Retourenlabels, reklamieren beschädigte Pakete, bitten um 
Zusendung einer Rechnung und Ähnliches. Es rufen auch 
Märkte an, um Bestellungen aufzugeben, die später im 
Laden abgeholt werden. 

Am meisten profitiert Katharina D. vom schnellen Schrei­
ben, das sie während der Umschulung erlernte: nicht nur 
beim Beantworten von E-Mails, auch bei der Aufnahme 
von Bestellungen oder wenn sie sich Notizen macht. Zudem 
wird beim telefonischen Kundenkontakt auch deutlich, 
welche Bedeutung die Ausdrucksweise hat, wie wesentlich 
eine freundliche Stimme und die richtige Fragetechnik sind. 
Kenntnisse über den Umgang mit schwierigen Kundinnen 
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und Kunden schaden auch nicht. Für all das bot ihr die Um­
schulung eine perfekte Basis. 

Katharina D. ist angekommen und sehr glücklich in ihrem 
Beruf. „Ein Happy-End!“ 
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Probleme mit dem Sehen – 
was zuerst tun? 

Es gibt drei Punkte, die zuerst wichtig sind: 

•	Werden Sie aktiv. Gehen Sie zur Beratung der Selbsthilfe 
und zu anderen Fachstellen für berufliche Fragen. Brin­
gen Sie in Erfahrung, was Ihnen im Alltag mit Sehein­
schränkung helfen kann. 

•	Verheimlichen Sie nicht Ihre Behinderung. Das ist sehr an­
strengend und belastet alle. Es kann auch zu gefährlichen 
Situationen führen. Sagen Sie, wie Ihr Sehvermögen ist 
und dass Lösungen gefunden werden müssen. Sonst kann 
sich nichts verbessern. 

•	Geben Sie Ihre Arbeit nicht auf. Kündigen Sie nicht und 
akzeptieren Sie keine Kündigung und keinen Aufhebungs­
vertrag. Es braucht Zeit, um zu prüfen, welche Arbeit Sie 
künftig machen können und welche Hilfen dafür nötig 
sind. Diese Zeit steht Ihnen zu. 

Es gibt viele hilfreiche Unterstützungsangebote. Informie­
ren Sie sich genau über Ihre Augenerkrankung und lassen 
Sie sich einen augenärztlichen Befund über Ihre Sehfähig­
keit und die Prognose erstellen. Das ist die Grundlage für 
alle anderen Schritte. Vielleicht kann Ihnen eine Krank­
schreibung auch Zeit geben, sich über alles ausführlich zu 
informieren und den weiteren Weg zu planen. 
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Anlaufstellen beim Arbeitgeber 

Wenn bei Ihrem Arbeitgeber vorhanden, können der Be­
triebs- oder Personalrat, die oder der Inklusionsbeauftragte, 
Betriebsärztin oder -arzt Anlaufstellen beim Thema Behin­
derung sein. 

Bei Maßnahmen, die direkt das Arbeitsverhältnis betreffen 
– wie Neukonzeption des Arbeitsplatzes, Kündigung, Ver­
setzung etc. – müssen der Betriebs- oder Personalrat sowie 
– falls vorhanden – die Schwerbehindertenvertretung ein­
gebunden werden. Die Schwerbehindertenvertretung setzt 
sich für gute Arbeitsbedingungen behinderter Beschäftigter 
ein und berät und unterstützt den Arbeitgeber. Sie ist auch 
Anlaufpunkt für einzelne Mitarbeitende mit Behinderung 
bei auftretenden Problemen. Der oder die Inklusionsbeauf­
tragte nimmt diese Aufgabe für den Arbeitgeber wahr. 
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Integrationsamt und Integrationsfachdienst 

Das Integrationsamt kann begleitende Hilfen im Arbeits­
leben sowohl an Menschen mit Behinderungen als auch an 
Arbeitgeber erbringen. Sie sollen bewirken, dass schwer­
behinderte Menschen nicht in ihrer sozialen Stellung ab­
sinken, dass sie auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf 
denen sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten voll verwerten 
und weiterentwickeln können und dass sie sich am Arbeits­
platz und im Wettbewerb mit nicht behinderten Menschen 
behaupten können. 

Integrationsfachdienste gibt es in allen Städten und Land­
kreisen. Sie bieten behinderten Menschen Beratung zu 
Möglichkeiten der Sicherung eines Arbeitsverhältnisses. 

Wer sonst zuständig ist 

Rehabilitationsträger für Leistungen der beruflichen Teil­
habe sind vor allem die Agentur für Arbeit, die Rentenver­
sicherung oder die Berufsgenossenschaft. Die Bedingungen 
für solche Leistungen sind recht ähnlich. 

Meist empfiehlt es sich, zuerst Kontakt mit dem Integrations­
amt und dem Integrationsfachdienst aufzunehmen, um 
eine Vorstellung von möglichen Hilfen im Arbeitsleben zu 
bekommen. Auch die Berufsförderungswerke für blinde 
und sehbehinderte Menschen können eine Orientierung 
geben. Die betriebsinternen Stellen sollte man erst nach 
einer Orientierung bezüglich der eigenen Situation anspre­
chen. Ausnahme: Soweit eine Schwerbehindertenvertretung 
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im Betrieb besteht, kann und sollte sie frühzeitig infor­
miert und eingebunden werden. Sie kann auch dabei unter­
stützen, einen Antrag auf Feststellung einer Behinderung 
zu stellen. 

Ist die Seheinschränkung so stark, dass Sehhilfen wie Bril­
len und Kontaktlinsen nicht mehr ausreichen, sollten die 
Rehabilitationsträger angesprochen werden. Bei längeren 
Krankschreibungen fordert dies auch die Krankenkasse. 
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Behinderung feststellen lassen – 
ja oder nein? 

Ob man Unterstützung bekommt, hängt nicht in erster 
Linie davon ab, ob schon eine Behinderung oder Schwerbe­
hinderung festgestellt oder ein Schwerbehindertenausweis 
vorhanden ist. Das betrifft auch die Versorgung mit Hilfs­
mitteln oder Rehabilitationsmaßnahmen. Hilfen sind schon 
möglich, wenn der Arbeitsplatz oder die Erwerbsfähigkeit 
durch eine – auch nur drohende – Behinderung gefährdet 
sind oder Maßnahmen den Arbeitsplatz absichern. 

Ärztliche Stellungnahme 

Eine Behinderung wird nur anerkannt, wenn sie vor­
aussichtlich mindestens sechs Monate lang besteht. Das 
Verfahren selbst kann langwierig sein. Wenn schnelle 
Unterstützung nötig ist, kann eine ärztliche Stellungnahme 
helfen, die folgende Dinge genau benennt: 

•	die Diagnose und Sehfähigkeit sowie ggf. eine Prognose 
über den Verlauf, 

•	die Aussage, dass die Einschränkung eine Behinderung 
bedeutet oder dass eine Behinderung droht, 

•	die drohenden negativen Folgen für die Berufsausübung, 
•	die notwendigen Hilfeleistungen. 
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Schwerbehindertenausweis 

Trotzdem ist es wichtig und hilfreich, sich eine Behinderung 
oder Schwerbehinderung anerkennen zu lassen und einen 
Schwerbehindertenausweis zu beantragen. 

Die Hemmschwelle vor diesem Schritt ist oft hoch. Es ist 
dann amtlich, dass man diese Behinderung hat und dass 
man sie wahrscheinlich auch nicht mehr loswerden wird. 
Auch Angst vor Stigmatisierung kann eine Rolle spielen. 
Aber wichtig ist: Der Schwerbehindertenausweis macht 
die Situation nicht schlimmer. Stattdessen sind mit ihm 
viele Nachteilsausgleiche und Leistungen verbunden. Zu 
nennen sind hier vor allem der Kündigungsschutz behin­
derter Menschen oder steuerliche Entlastungen (u. a. Be­
hindertenpauschbetrag). Kündigungsschutz besteht ab der 
Antragstellung, wenn die Behinderung später tatsächlich 
festgestellt wird. 

Zur Anerkennung der Behinderung und Beantragung des 
Schwerbehindertenausweises gibt es ausführliche Informa­
tionen in der DBSV-Broschüre „Ratgeber Recht“, die Sie auf 
der DBSV-Website herunterladen können. 
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Grad der Behinderung 

Es wird zwischen Behinderung und Schwerbehinderung un­
terschieden. Ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 
wird ein Schwerbehindertenausweis erteilt. Im Bereich der 
beruflichen Teilhabe ist schon ab einem GdB von 30 eine 
„Gleichstellung“ mit einem schwerbehinderten Menschen 
möglich, wenn Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit 
bestehen. Die Gleichstellung ist bei der Agentur für Arbeit 
zu beantragen. Sie ermöglicht den Zugang zum umfangrei­
chen Hilfeinstrumentarium der Integrationsämter oder der 
Rehabilitationsträger und löst den Kündigungsschutz aus. 
Den für schwerbehinderte Menschen vorgesehenen Zusatz­
urlaub erhält man allerdings nicht. 
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Vor dem Wiedereinstieg – 
wovon leben? 

Wenn eine Sehminderung neu eintritt oder deutlich fort­
schreitet, ist eine wichtige Frage: „Wovon können meine 
Familie und ich jetzt und in Zukunft leben?“ Verschiedene 
Leistungen sollen sicherstellen, dass Sie nach Eintreten einer 
Behinderung während des Berufslebens für einige Zeit 
finanziell abgesichert bleiben: 

Bei einer Arbeitsunfähigkeit (Krankschreibung) zahlt zu­
nächst der Arbeitgeber für sechs Wochen das Gehalt weiter 
(Entgeltfortzahlung). Die Krankenkasse zahlt in der Regel 
für 78 Wochen Krankengeld. Die Zeit der Entgeltfortzah­
lung wird davon allerdings abgezogen, sodass es meist 
72 Wochen sind. Das Krankengeld beträgt 70 Prozent des 
letzten Bruttoentgelts, maximal jedoch 90 Prozent des 
Nettogehalts. 

Während einer notwendigen Rehabilitationsmaßnahme 
zahlt der Rehabilitationsträger ein „Übergangsgeld“. Es 
beträgt 60 Prozent des vorher erzielten Einkommens; wenn 
man Kinder unterhalten muss, mehr. Wenn die maximale 
Krankengeldbezugsdauer ausgeschöpft ist und man auf 
eine Rehabilitationsmaßnahme wartet, die die Arbeitsfähig­
keit wiederherstellen soll, kann Arbeitslosengeld I in Be­
tracht kommen. 



Jasmin K.: Nicht nur im Alltag 
selbstständig, sondern auch im Beruf 

Seit frühester Kindheit hat Jasmin K. eine Hornhauttrübung 
und verfügt heute über etwa 3 Prozent Sehschärfe. 

Trotzdem konnte sie die Grundschule besuchen und das 
Abitur an Regelschulen erfolgreich absolvieren. Während 
ihres Hochschulstudiums in Duisburg geriet Frau K. jedoch 
an ihre Grenzen. Der Lärmpegel und die nicht an ihre Seh­
behinderung angepassten Rahmenbedingungen machten 
es ihr unmöglich, den Vorlesungen zu folgen. 

Sie beschloss, umzusatteln und das Studium abzubrechen. 
Der Traum einer beruflichen Perspektive schien zunächst 
geplatzt. Doch so schnell gab Jasmin K. sich nicht geschla­
gen. Über einen Antrag zur Teilhabe am Arbeitsleben 
fand sie den Weg zur Ausbildung als Physiotherapeutin im 
Berufsförderungswerk (BFW) Mainz. Hier hatte sie neben 
Mitschülerinnen und -schülern ohne Handicap das erste 
Mal Kontakt zu vielen anderen sehbehinderten Menschen. 
In einer Lernumgebung, die optimal auf Menschen mit Seh­
behinderung eingestellt ist, konnte sie mit passender Un­
terstützung erfolgreich das Staatsexamen ablegen und als 
Physiotherapeutin ins Berufsleben starten. Sie betreibt seit 
vielen Jahren eine eigene Praxis, die nicht zuletzt aufgrund 
einer treuen Stammkundschaft immer gut ausgelastet ist. 
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Zudem hat Jasmin K. im Jahr 2020 ein Bachelor-Studium 
für Medizinalfachberufe am BFW Mainz erfolgreich abge­
schlossen. Damit ist sie auch für die Zukunft beruflich bes­
tens aufgestellt. 
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Im Beruf bleiben – welche 
Unterstützung gibt es? 

Damit man auch nach einer eingetretenen Seheinschrän­
kung weiterarbeiten kann, gibt es viele Möglichkeiten der 
Förderung, Unterstützung und Anpassung. Das erste Ziel ist, 
den vorhandenen Arbeitsplatz zu erhalten. Vielleicht muss 
aber auch eine andere Arbeit im gleichen oder in einem 
anderen Betrieb gefunden werden. Oder es ist nötig, einen 
neuen Beruf zu erlernen. 

Bedarfsklärung: Sie steht in der Regel am Anfang, um alle 
weiteren Schritte gut überlegt und zielgerichtet anzuge­
hen. Hier kann es um eine Arbeitsplatzanalyse, die indi­
viduelle Belastbarkeit, Hilfsmittel und andere Unterstüt­
zungsbedarfe oder um die Entwicklung neuer beruflicher 
Perspektiven gehen. 

Anpassung des vorhandenen Arbeitsplatzes: Ein Arbeits­
platz lässt sich durch viele Maßnahmen sehbehinderten­
freundlicher gestalten. Dazu gehören optimales Licht, Blend­
schutz, gute Kontraste, großer Bildschirm mit Schwenkarm 
und andere Hilfsmittel. Das können optische und elektro­
nische Sehhilfen sein, Vergrößerungssoftware für den Com­
puter oder eine Sprachausgabe-Software (Screenreader). 
Mit Texterkennungsprogrammen kann gedruckte Schrift 
für den Computer zugänglich gemacht werden. Zu jedem 
Hilfsmittel gehört eine intensive Schulung. 
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Umstrukturierung der Arbeit: Die Aufgaben am derzeitigen 
Arbeitsplatz können so eingeteilt werden, dass sie auch 
mit Sehbehinderung weiter machbar sind. So könnten die 
Arbeit mit handschriftlichen Papieren oder Autofahrten 
an Kolleginnen oder Kollegen übertragen werden. Dafür 
könnten dann Aufgaben gefunden werden, die Sie auch 
mit eingeschränkter Sehfähigkeit noch gut bewältigen kön­
nen. Möglicherweise gibt es im Betrieb auch einen anderen 
Arbeitsplatz, den Sie gut ausfüllen können. 

Grundrehabilitation: Bei einer hochgradigen Sehbehinde­
rung oder Erblindung ist es meist nötig, sich neue Arbeits­
techniken und Strategien anzueignen. Dabei kann es um 
das Erlernen der Brailleschrift (Blindenschrift) gehen, um 
den Umgang mit dem Computer und mit spezieller Soft­
ware oder auch darum, mobil zu bleiben und alltägliche 
Anforderungen des Arbeitslebens zu bewältigen. 

Berufsbezogene Fortbildungen: Sie sollen Ihnen ermög­
lichen, Ihren erlernten Beruf künftig auch mit Seheinschrän­
kung weiter ausüben zu können. 

Umschulung: Manche Berufe sind blind oder mit Sehbe­
hinderung gar nicht mehr auszuüben. Es gibt dann die 
Möglichkeit, einen anderen anerkannten Beruf zu erlernen. 
Typisch ist beispielsweise, dass Menschen aus dem Hand­
werk in einen Büroberuf umgeschult werden. Wichtig ist, 
dass Sie selbst eine Vorstellung für sich entwickeln, wo Sie 
gern beruflich hinmöchten. 
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Übung an einem Kunststofftorso im Rahmen der Aus-
bildung zur Medizinischen Tastuntersucherin (MTU) 
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Rehabilitation – wie läuft das praktisch? 

Für Ihre berufliche Rehabilitation kann es – je nach Umfang 
des Bedarfs – unterschiedliche Anbieter geben. Wird nur ein 
Hilfsmittel benötigt, kann der Hilfsmittelanbieter die Ein­
weisung in den Gebrauch übernehmen. Low-Vision-Traine­
rinnen und -Trainer schulen zur optimalen Ausnutzung Ihres 
Sehvermögens und in der Nutzung von Sehhilfen. Berufliche 
Rehabilitation bei Seheinschränkung wird ebenso von spezi­
ellen Einrichtungen, zum Beispiel Berufsförderungswerken, 
angeboten, die ein breites Leistungsspektrum haben. Adres­
sen und Links finden Sie am Ende der Broschüre. 




